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Regeste

Arbeitslosenversicherung

Erwägungen

E. 1
Am 1. Januar 2003 ist das Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 in Kraft getreten. Mit ihm sind
zahlreiche Bestimmungen im Bereich der Arbeitslosenversicherung geändert worden. Weil
in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der
Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben ( BGE 127 V 467
Erw. 1), und weil ferner das Sozialversicherungsgericht bei der Beurteilung eines Falles
grundsätzlich auf den bis zum Zeitpunkt des Erlasses der streitigen Verfügung (hier: 13.
November 2002) eingetretenen Sachverhalt abstellt ( BGE 121 V 366 Erw. 1b), sind im
vorliegenden Fall die neuen Bestimmungen nicht anwendbar ( BGE 129 V 4 Erw. 1.2). Aus
den nämlichen Erwägungen beurteilt sich die vorliegende Streitsache nach Massgabe der
gesetzlichen Bestimmungen, welche im Jahr 2002 in Kraft standen. Dies betrifft die
nachstehend erwähnten, auf den 1. Juli 2003 aufgehobenen Art. 13 Abs. 2bis und Art. 13
Abs. 2ter AVIG sowie Art. 11b AVIV .

E. 2
Das kantonale Gericht hat die Bestimmungen über die für den Entschädigungsanspruch
gegenüber der Arbeitslosenversicherung vorausgesetzte Erfüllung der Beitragszeit ( Art. 13
Abs. 1 AVIG ), die Anrechnung von Erziehungsperioden als Beitragszeiten ( Art. 13 Abs.
2bis AVIG ) sowie das Vorliegen einer wirtschaftlichen Zwangslage ( Art. 13 Abs. 2ter
AVIG in Verb. mit Art. 11b AVIV ) richtig wiedergegeben. Darauf wird verwiesen.

E. 3
Unbestrittenermassen übte die Beschwerdeführerin innerhalb der zweijährigen Rahmenfrist
für die Beitragszeit ( Art. 9 Abs. 2 und 3 AVIG ) keine beitragspflichtige Beschäftigung
aus, sodass sie die Mindestbeitragszeit gemäss Art. 13 Abs. 1 AVIG nicht erfüllt hat.
Streitig ist, ob die Versicherte infolge einer wirtschaftlichen Zwangslage im Anschluss an
die Erziehungsperiode zur Aufnahme einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit gezwungen
war und damit die Erziehungszeit als Beitragszeit angerechnet werden kann. Die
Anrechenbarkeit von Erziehungszeiten als Beitragszeiten setzt allerdings einen
Kausalzusammenhang zwischen der Kindererziehung und dem Verzicht auf die Ausübung
einer Erwerbstätigkeit voraus ( BGE 125 V 471 Erw. 1).

E. 3.1



Vorinstanz und Verwaltung verneinen zu Recht das Vorliegen einer wirtschaftlichen
Zwangslage. Angesichts eines monatlichen Einkommens des Ehegatten in der relevanten
Zeitspanne von durchschnittlich Fr. 5'634.- und der gemäss Art. 11b Abs. 1 AVIV
massgebenden Einkommensgrenze von Fr. 5'340.- (60 % des Höchstbetrages des
versicherten Verdienstes von Fr. 8'900.- ; Art. 23 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 15
Abs. 3 UVG und Art. 22 Abs. 1 UVV in der seit 1. Januar 2000 geltenden Fassung) wird
der durch den Bundesrat festgelegte Grundbetrag bereits ohne den allenfalls anrechenbaren
Teil des Vermögens überschritten. Gründe, wonach für die Beurteilung der Frage, ob eine
wirtschaftliche Zwangslage besteht, ausnahmsweise auf die im Zeitpunkt der Anmeldung
zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung herrschende finanzielle Situation abgestellt
werden kann ( BGE 125 V 470 ), liegen nicht vor und werden auch nicht geltend gemacht.
Ob zwischen der Kindererziehung und dem Verzicht auf die Ausübung einer
Erwerbstätigkeit überhaupt ein Kausalzusammenhang besteht (Erw. 3 hievor), was die
Arbeitslosenkasse in ihrer vorinstanzlichen Vernehmlassung verneint, braucht demnach
nicht geprüft zu werden.

E. 3.2
Die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde hiegegen vorgebrachten Einwendungen führen
zu keinem anderen Schluss. Aufgrund des klaren Wortlautes der Bestimmung von Art. 11b
Abs. 2 lit. a AVIV ist nicht der Nettoverdienst, sondern das gesamte Bruttoeinkommen der
Versicherten und ihres Ehegatten anzurechnen. Des Weiteren hat das Eidgenössische
Versicherungsgericht erkannt, dass im Rahmen von Art. 11b AVIV für individuelle Abzüge
kein Raum besteht (ARV 2002 S. 248 f. Erw. 3b). Somit lassen sich vom anrechenbaren
Bruttoeinkommen der Ehegatten weder ein Unterstützungsbetrag für die in der Heimat
lebenden Eltern, noch Steuerschulden oder Beträge zur Rückzahlung eines Kleinkredites in
Abzug bringen.

E. 4
Da die Verwaltungsgerichtsbeschwerde offensichtlich unbegründet ist, wird sie im
Verfahren nach Art. 36a OG erledigt. Die unentgeltliche Verbeiständung kann wegen
Aussichtslosigkeit der Rechtsvorkehr nicht gewährt werden (Art. 135 in Verbindung mit
Art. 152 OG ; BGE 125 II 275 Erw. 4b, 124 I 306 Erw. 2c mit Hinweis). Demnach erkennt
das Eidg. Versicherungsgericht:
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